
Satzung des Vereins Aktion Delphin e. V. 
Amtgericht Oldenburg, Vereinsregister 2399 

 
§ 1 

 
Der Verein führt den Namen (Aktion Delphin), hat seinen Sitz in Oldenburg und soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name des Vereins 
(Aktion Delphin e. V.), Oldenburger Verein für kranke, notleidende und hilfsbedürftige 
Kinder. 
 

§ 2 
 
Zweck des Vereins ist die finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder, wenn die 
Krankenkassen keine Gelder bewilligen, weil die Erkrankungen nicht anerkannt werden. 
 

• Zuschüsse für notwendige Anschaffungen und Therapeutische Maßnahmen 
bedürftiger Kinder gewähren. 

 
• Kuscheltiere an Krankenhäuser, Notärzte, Polizeistationen, Waisenhäuser und 

Kindergärten verteilen. 
 

• Sammeln Kontaktadressen betroffener Eltern, so dass ein Kontaktaustausch angeboten 
werden kann. 

 
• Vermittlung von Kontaktadressen, Informationsveranstaltungen, Zusammenarbeit mit 

Krankenhäusern, Kinderärzten, Kinderpsychologen u. Therapiezentren für Kinder. 
 
a) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
b) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Bei Bedarf 

können Vereinsämter im Rahmen der haushaltrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf 
der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung 
nach §3 Nr. 26 a EstG ausgeübt werden. Höhere Aufwandsentschädigungen müssen durch 
Rechnungen und Quittungen belegt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche 
Vereinstätigkeit trifft die Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte 
und Vertragsbedingungen. 

 
c) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder  

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

 
§ 3 

 
Mitglied kann jede Person werden, die das 20. Lebensjahr vollendet hat. Über den 
schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. 
 
 

 
 
 



§ 4 
 

Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Ein Mitglied kann aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des 
Vereins verstößt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit 
Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
 

§ 5 
 

Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden und dem zweiten Vorsitzenden. Jeder 
von ihnen ist einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. Die Mitglieder des Vorstands 
müssen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von zwei Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis 
zur Neuwahl des Vorstands im Amt. 
 
 

§ 7 
 
Die Ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im letzten Quartal statt. 
Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 
 
 

§ 8 
 
Jede Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder vom zweiten 
Vorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen mittels Brief 
einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 
 
 

§ 9 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
zweiten Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser verhindert, wählt die 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. Die 
Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten 
Tagesordnung beschließen. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei 
der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung 
ist eine Mehrheit von zwei Dritteln, zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung 
des Vereins ist eine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die 
Abstimmung muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der 
jeweiligen Abstimmung anwesenden Mitglieder dies beantragt. 
 



 
§ 10 

 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein Beschlussbuch 
einzutragen und vom jeweiligen Versammlungsleiter zu unterschreiben. Dabei sollen Ort 
und Zeit der Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten 
werden. 
 
 

§ 11 
 
Die Mitglieder streben die Anerkennung als gemeinnützig an und werden sich mit dem 
Finanzamt in Verbindung setzen. 
 
 

§ 12 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Städtischen Kliniken, Abteilung Kinderchirurgie, Dr.-Eden-
Str. 10, 26133 Oldenburg.  


